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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Das hinter der SoS-Volksinitiative stehende Komitee «Schluss mit dem Schnüffelstaat»
ergriff, wie bereits im Vorjahr angekündigt, gegen das neue Gesetz das Referendum.
Obwohl es von der SP, der GPS, der PdA, dem Gewerkschaftsbund, den Demokratischen
Juristen und weiteren Organisationen Unterstützung erhielt, gelang es ihm nicht, die
erforderlichen Unterschriften beizubringen. Nach mehreren Nachkontrollen stellte die
Bundeskanzlei fest, dass auch bei grosszügiger Auslegung der Bestimmungen über
Fristen und Stimmrechtsbescheinigungen höchstens 49'696 gültige Unterschriften
zusammengekommen waren. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1997
HANS HIRTER

Nach einem langen und emotionalen Abstimmungskampf nahm die Schweizer
Stimmbevölkerung am 19. Mai 2019 die Übernahme der geänderten EU-Waffenrichtlinie
mit 63.7 Prozent Ja-Stimmen deutlich an. Die Stimmbeteiligung lag bei 43.9 Prozent.
Ausser im Tessin (45.5% Ja) überwog die Zustimmung in allen Kantonen. Am höchsten
fiel sie in Basel-Stadt mit 75 Prozent Ja-Stimmen aus, gefolgt von den drei
Westschweizer Kantonen Genf, Neuenburg und Waadt sowie dem Kanton Zürich mit
jeweils über 70 Prozent. Gesamtschweizerisch zeigte sich ein klarer Stadt-Land- oder
Zentrum-Peripherie-Graben, wobei die Zustimmung in den städtischen Zentren am
höchsten und – nebst dem Tessin – in den ländlichen Regionen wie dem Berner
Oberland, der Innerschweiz und den Bündner Südtälern am niedrigsten ausfiel.
Vertreterinnen und Vertreter der Befürworterseite werteten das Ergebnis in der Presse
als positives Signal für die Beziehungen der Schweiz zur EU und blickten zuversichtlich
in Richtung der anstehenden europapolitischen Entscheidungen über die
Begrenzungsinitiative sowie über das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU.
Demgegenüber sah das unterlegene Nein-Lager im Resultat kein Ja zu Europa, sondern
schöpfte daraus neuen Elan für den Kampf gegen die Personenfreizügigkeit und das
Rahmenabkommen. «Solche angstgetriebenen Abstimmungsergebnisse wären künftig
die Regel, falls der Bundesrat das Rahmenabkommen mit der EU unterschreibt»,
zitierte beispielsweise die Aargauer Zeitung eine Mitteilung der SVP. Die Gesellschaft
für ein freiheitliches Waffenrecht ProTell, die an vorderster Front gegen die
Änderungen im Waffenrecht gekämpft hatte, liess derweil verlauten, man werde die
Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie nun sehr genau überwachen und den Bundesrat an
seinen Versprechungen messen, die er im Abstimmungskampf gemacht habe.
Der Ausgang der Abstimmung wurde sowohl von der Befürworter- als auch von der
Gegnerseite zu einem grossen Teil der neuen Justizministerin Karin Keller-Sutter
zugeschrieben. Sie habe mit ihrer Glaubwürdigkeit als ehemalige Polizeidirektorin eines
Grenzkantons die Unentschlossenen überzeugt, lobte sie etwa der Waadtländer FDP-
Nationalrat Laurent Wehrli in der «Tribune de Genève». Auch der Walliser SVP-
Nationalrat und Interimspräsident von ProTell Jean-Luc Addor bezeichnete die
Übernahme des EJPD durch Karin Keller-Sutter gegenüber der gleichen Zeitung als
«Schlüsselmoment» in der Kampagne, weil die St. Gallerin – im Gegensatz zu ihrer
Vorgängerin und «historischen Waffengegnerin» Simonetta Sommaruga – im Dossier als
glaubwürdig wahrgenommen worden sei. Die neue Bundesrätin bestand ihre Feuertaufe
vor dem Stimmvolk offensichtlich mit Bravour.

Abstimmung vom 19. Mai 2019

Beteiligung: 43.9%
Ja: 1'501'880 (63.7%)
Nein: 854'274 (36.3%)

Parolen:
– Ja: BDP, CVP, EVP, FDP (Jungfreisinnige: 3*), GLP, GP, KVP, SP; KdK, Economiesuisse,
SAV, SGV, SGB, Travail.Suisse, Gastrosuisse, Hotelleriesuisse, SBLV
– Nein: EDU, FP, SD, SVP; IGS, SOG, Schweizerischer Unteroffiziersverband, Jagd
Schweiz, ProTell, SBV
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.05.2019
KARIN FRICK
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Kriminalität

Vertreter der SP, der GP und des SGB sowie die Dachorganisation der
Flüchtlingshilfswerke wollten zuerst auf ein Referendum verzichten. Sie befürchteten,
dass in einer Abstimmungskampagne das Thema «kriminelle Ausländer» dominieren
würde, und sich diese Diskussion für die Anliegen der Ausländer in der Schweiz negativ
auswirken könnte. Das Referendum wurde dann aber von einer Vielzahl anderer
Organisationen ergriffen, unter denen lokale asylpolitische Bewegungen dominierten
und von den Parteien nur die PdA vertreten war. In der Folge unterstützten auch einige
SP-Kantonalsektionen und schliesslich – nach einem ersten negativen Entscheid im
März – auch die SPS die Unterschriftensammlung. Das Referendum kam mit rund
75'000 Unterschriften fristgerecht zustande. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.07.1994
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Die Differenzbereinigung beim neuen Bundespersonalgesetz konnte in der
Frühjahrssession abgeschlossen werden. Der Nationalrat stimmte dem Ständerat in den
meisten strittigen Punkten zu, insbesondere auch bei dem von der Linken bekämpften
Beschluss, dass bestimmte Personalkategorien gemäss Obligationenrecht angestellt
werden können. In der Schlussabstimmung wurde das neue Gesetz vom Nationalrat mit
112:51 und vom Ständerat mit 36:5 Stimmen angenommen. Dagegen votiert hatten die
Fraktionen der SP und der Grünen, wobei sich im Nationalrat elf SP-Abgeordnete aus
der Deutschschweiz der Stimme enthielten. Der Bundesrat gab zudem eine
Stellungnahme zu den im Vorjahr von der GPK-NR gemachten Empfehlungen für die
Nebenerwerbstätigkeit von Bundesangestellten ab.

Noch vor Abschluss der parlamentarischen Beratungen kündigte der VPOD das
Referendum an. Zusammen mit der Dachorganisation Föderativverband des Personals
öffentlicher Dienste ergriff er dieses dann auch und reichte es mit gut 87'000
Unterschriften ein. Unterstützung hatte er beim SGB und bei der SP gefunden.

Die Abstimmungskampagne vermochte keine grossen Wellen zu werfen. Dies war nicht
nur in der Deutschschweiz so, wo die meisten Kantone für ihre Angestellten bereits
früher ähnliche neue Regeln eingeführt hatten, sondern auch in der Westschweiz, wo
analoge Bestrebungen in einigen Kantonen zu heftigen Protesten des Personals geführt
hatten. Wie in der Deutschschweiz empfahlen auch in der Romandie sämtliche
bürgerlichen Parteien und auch die Redaktionen der massgeblichen Zeitungen ein Ja.
Gegen die Reform kämpften neben dem SGB und seinen Verbänden und der SP auch
noch die Grünen (ausser die Sektion des Kantons Zürich), die Schweizer Demokraten
und die PdA. Für die Gewerkschaften war dieses Gesetz ein Signal für den Sozialabbau
nicht nur für das Personal des Bundes und seiner Betriebe (namentlich Post und SBB)
sondern für alle Beschäftigten. Zudem sei durch die Flexibilisierung der
Arbeitsbedingungen die Qualität und sogar die Existenz der öffentlichen Dienste (sog.
Service public) gefährdet. Im speziellen kritisiert wurden die mit der Aufhebung des
Beamtenstatus gelockerten Kündigungsbestimmungen und die Einführung von
Leistungslohnkomponenten. Höhepunkt der Nein-Kampagne war eine am 4. November
vom SGB in Bern organisierte Demonstration gegen Lohnabbau und gegen das
Bundespersonalgesetz mit rund 20'000 Teilnehmenden. Die Gewerkschaftsfront war
aber nicht geschlossen. Der CNG und auch der Bundespersonalverband sprachen sich
für eine Annahme des Gesetzes aus, welches ihrer Meinung nach eine modernere
Personalpolitik des Bundes und vor allem auch die Einführung einer echten
Sozialpartnerschaft mit Gesamtarbeitsverträgen erlaubt. In diesem Verband, der auch
zum Föderativverband gehört, sind vor allem Angestellte der allgemeinen
Bundesverwaltung organisiert. Zum ersten GAV des SBB-Personals siehe hier.

Die Volksabstimmung vom 26. November ergab eine Zweidrittelsmehrheit für das
neue Gesetz. Einzig in den Kantonen Jura und Tessin überwogen, allerdings knapp, die
Neinstimmen. Die Zustimmung fiel im Kanton Zug mit 78% am klarsten aus, in den
meisten anderen Deutschschweizer Kantonen waren es etwas über 70%. Wesentlich
knapper erfolgte die Annahme in den französischsprachigen Kantonen (50-60%). Das
Wallis verdankte seine knappe Mehrheit den zustimmenden deutschsprachigen
Bezirken.

Bundespersonalgesetz

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.11.2000
HANS HIRTER
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Abstimmung vom 26. November 2000

Beteiligung: 41,5%
Ja: 1 253 997 (66,8%) 
Nein: 622 381 (33,2%)

Parolen:
– Ja: FDP, CVP, SVP, LP, EVP, EDU, CSP, Lega; Economiesuisse (Vorort), SGV, SBV, CNG,
Angestelltenverbände. 
– Nein: SP, GP (1*), SD, PdA; SGB.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Vox-Analyse ergab, dass auch eine Mehrheit der Sympathisanten der SP und des
SGB dem neuen Gesetz zugestimmt hatte, wobei in diesem Lager der bereits im
Parlament festgestellte Graben zwischen Französisch- und Deutschsprachigen von der
Basis bestätigt wurde. 4

Volksrechte

Im Berichtsjahr kam es zu sechs mit einem fakultativen Referendum verlangten
Volksabstimmungen. Zweimal brachte das Volk den Parlamentsentscheid zu Fall
(Mutterschaftsversicherung,Invalidenversicherung), viermal bestätigte es den Beschluss
(Raumplanung, Asylgesetz, dringliche Massnahmen im Asylbereich, Drogenabgabe).

Es wurden im Berichtsjahr zwölf Volksinitiativen eingereicht. Abgestimmt wurde über
eine Volksinitiative (Hauseigentümer). Diese wurde abgelehnt. Damit erhöhte sich auf
Ende 1999 der Bestand der eingereichten, aber dem Volk noch nicht zum Entscheid
vorgelegten Initiativen auf 31 (1998: 21). Neu lanciert wurden 1999 4 Volksinitiativen.
Neben der Denner AG, wo dies seit Jahren üblich ist, stellte nun auch der
Gewerkschaftsbund für seine Volksinitiativen bezahlte Unterschriftensammler ein.

Volk und Stände hiessen drei von Regierung und Parlament vorgeschlagene
Verfassungsänderung gut (Totalrevision, Kantonsklausel für Bundesratswahl,
Transplantationsmedizin). Insgesamt kam es somit zu 10 Volksabstimmungen (1
Initiative, 3 obligatorische und 6 fakultative Referenden). Bei acht dieser Entscheide
folgten die Stimmberechtigten dem Antrag von Regierung und Parlament. (Zu den
eidgenössischen Urnengängen im Jahr 2000 siehe hier.) 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.1999
HANS HIRTER

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Parmi les acteurs engagés pour un «oui» aux votations, le Vorort a joué son rôle de
porte-parole d’une économie helvétique très majoritairement favorable aux bilatérales,
dont l’investissement vis-à-vis de la votation fut évalué à plus de 10 millions de francs.
Autres organisations favorables: l’Union suisse des arts et métiers (USAM), l’Union
patronale suisse, l’Union suisse des paysans, l’USS, la FTMH, la Confédération des
syndicats chrétiens, les associations de banquiers et des assureurs, l’Association
transports et environnement. Soutien inhabituel qui démontre l’amplitude des débats,
l’Université de Neuchâtel s’est officiellement engagée pour les bilatérales en raison du
système d’échange qui les accompagne. Dans le rang des partis politiques: le PDC, le PS,
le PRD, le Parti libéral, le Parti chrétien-social et l’UDC sont allés dans le sens du
Conseil fédéral. Le débat au sein de cette dernière fut particulièrement houleux et a vu
Christoph Blocher légèrement vaciller à la tribune du congrès réuni sur la question des
bilatérales. Par 297 voix contre 201, les délégués UDC ont donné un mot d’ordre
favorable aux accords, alors que leur leader médiatique n’avait pu afficher une position
claire et cohérente sur la question (à relever que, le même jour, les délégués du Parti de
la liberté eurent moins d’atermoiements pour recommander un «non» massif). Ainsi,
plus de la moitié des sections cantonales de l’UDC se sont opposées à la décision du
parti national. Second camouflet pour Christoph Blocher, la position de l’ASIN dont il
est le président a été largement débattue par ses propres adhérents réunis en congrès,
furieux qu’une recommandation de vote vis-à-vis de la votation ne fut même pas à
l’ordre du jour. Au final, l’ASIN a, contre l’avis de Blocher, décidé de voter un mot

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.05.2000
FRANÇOIS BARRAS
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d’ordre. Ce dernier a débouché sur un «non» très majoritaire. 6

Suite à la ratification de l’arrêté sur l’extension de la libre circulation et la révision des
mesures d’accompagnement par le parlement, les Démocrates suisses (DS), ont décidé
de lancer le référendum. De son côté, le comité directeur de l’USS a décidé d’y
renoncer. Celui-ci a constaté qu’il avait obtenu gain de cause sur quasiment toutes les
mesures d’accompagnement supplémentaires qui avaient été demandées. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.12.2004
ELIE BURGOS

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Wettbewerbsfähigkeit

Nach dieser parlamentarischen Niederlage beschloss die SP, gemeinsam mit dem
Gewerkschaftsbund gegen diese Steuerreform das Referendum zu ergreifen. 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.10.1991
HANS HIRTER

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund lancierte die Volksinitiative «für eine
Kapitalgewinnsteuer», wonach in Zukunft auch realisierte Gewinne natürlicher
Personen, die mit Aktien und Obligationen etc. erzielt werden, versteuert werden
müssen. Nach geltender Regelung sind nur juristische Personen dieser Steuer
unterworfen. Der Steuersatz soll mindestens 20% betragen, ein Freibetrag von CHF
5000 wird gewährt und Verluste sollen abgezogen werden können. Unterstützung fand
die Volksinitiative bei der SP, mit der Unterschriftensammlung wurde im Mai
begonnen. 9

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.12.1998
URS BEER

Im Oktober erteilte der Bundesrat der Volksinitiative zur Einführung einer
Kapitalgewinnsteuer des SGB eine Absage. Der SGB hatte seine Initiative Ende 1999
eingereicht. Der Bundesrat kam nun zum Schluss, die Einführung einer
Kapitalgewinnsteuer sei zu aufwendig und zu wenig ergiebig. 10

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 26.10.2000
DANIEL BRÄNDLI

Gegen das Bundesgesetz über die Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen
für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen ergriff eine Linksallianz wie bereits
im Jahr 2006 angekündigt das Referendum und reichte dieses mit mehr als 57'000
gültigen Unterschriften ein. Die bürgerlichen Parteien starteten eine Gegenkampagne.
Der Linksallianz gehören unter anderen die SP, der Gewerkschaftsbund (SGB) und die
Grünen an. Das Volk wird anfangs 2008 über die Vorlage abstimmen können. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.07.2007
LINDA ROHRER

Das Volk entschied am 24. Februar über die Unternehmenssteuerreform II, gegen
welche im Vorjahr eine Allianz aus SP, GP und SGB das Referendum eingereicht hatte.

In der Kampagne für die Volksabstimmung bekämpften die SP, die Grünen, die EVP, die
CSP und die SD zusammen mit den Gewerkschaften die Reform. Für die Linke stellte
diese Lockerung der Doppelbesteuerung der Unternehmensgewinne ein unnötiges, ja
sogar verfassungswidriges Steuergeschenk an die Reichen dar. Sie befürchteten, dass
die daraus resultierenden Mindereinnahmen den Staat zu Sparmassnahmen im
Sozialbereich zwingen würden. Ihre Werbung schlug recht aggressive Töne an. So
versuchten sie, die Vorlage mit den von breiten Kreisen als skandalös empfundenen
hohen Löhne und Prämien für Bankmanager in Verbindung zu bringen.

SVP, FDP, CVP und Liberale unterstützten gemeinsam mit dem Bundesrat und den
Unternehmerverbänden Economiesuisse und Gewerbeverband die
Unternehmenssteuerreform. Sie betonten vor allem die daraus entstehenden Vorteile
für die KMU. Das gegnerische Argument der Steuerausfälle relativierten sie mit der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.03.2008
MARIANNE BENTELI
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Behauptung, dass die eingesparten Steuern wieder investiert würden, was positive
Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und damit auch auf die zukünftigen
Steuereinnahmen hätte.

Abstimmung vom 24. Februar 2008

Beteiligung: 38,6%
Ja: 938 744 (50,5%)
Nein: 918 990 (49,5%)

Parolen:
– Ja: FDP, CVP, SVP, GLP, LP, EDU, Lega; Economiesuisse, SGV, SBV.
– Nein: SP, GP, EVP (1)*, CSP (1)*, PdA, SD; SGB, Travail.Suisse.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 

Das Bundesgesetz über die Reform der Unternehmenssteuern wurde bei einer relativ
schlechten Stimmbeteiligung von 38,6% mit einem Ja-Stimmenanteil von 50,5%
äusserst knapp angenommen. Der Vorsprung der Befürwortenden betrug weniger als
20'000 Stimmen. Am stärksten stimmten die Niedersteuerkantone Nidwalden (64,3%),
Appenzell Innerrhoden und Zug zu. Am niedrigsten war die Akzeptanz in den linken
Industriekantonen Neuenburg (40,4%) und Basel-Stadt. Grundsätzlich nahm die
Zustimmung von Ost nach West ab. Eine wichtige Ausnahme bildete Genf, das als
einziger französischsprachiger Kanton zustimmte. Ein Grund für die Differenz zwischen
den Sprachregionen mag darin gelegen haben, dass ausser Bern (wo sie am 24. Februar
mit einer kantonalen Volksabstimmung eingeführt wurde) und Basel-Stadt (wo sie in
Vorbereitung ist) bereits alle Kantone der Deutschschweiz eine ähnliche Regelung im
kantonalen Steuerrecht kennen. Die Vox-Analyse zum Stimmverhalten zeigte, dass die
Anhängerschaft der SP und der Grünen nahezu geschlossen der ablehnenden
Parteiparole gefolgt war. Auch die Mitglieder oder Sympathisanten der Gewerkschaften
sprachen sich überdurchschnittlich oft gegen die Unternehmenssteuerreform aus (72%
Nein). Zwischen der Anhängerschaft der drei grossen bürgerlichen Parteien SVP, FDP
und CVP gab es kaum Unterschiede; sie stimmte zu mehr als 70% für die Reform. 12

Die Räte behandelten 2014 die Botschaft des Bundesrates zur Volksinitiative
„Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)“, die im
Vorjahr zustande gekommen war. Das von der EVP, der SP, den Grünen, der CSP, dem
SGB sowie dem Verein Christnet lancierte Begehren verlangt die Einführung einer
nationalen Erbschafts- und Schenkungssteuer. Die Initiantinnen und Initianten fordern,
dass Nachlässe und Schenkungen über CHF 2 Mio. zu einem Satz von 20 Prozent
besteuert werden. Zwei Drittel der Erträge sollen dem Ausgleichsfonds der AHV und ein
Drittel den Kantonen zukommen. Für Kontroversen sorgten im Vorfeld die im
Initiativtext verankerte Rückwirkungsklausel, die besagt, dass im Falle einer Annahme
der Vorlage Schenkungen ab dem 1. Januar 2012 dem Nachlass zuzurechnen wären und
ein vom Schweizerischen Gewerbeverband (SGV) in Auftrag gegebenes
Rechtsgutachten, das zum Schluss kam, dass die Volksinitiative den Grundsatz der
Einheit der Materie verletze. Die Frage der Gültigkeit der Volksinitiative prägte in der
Sommersession 2014 denn auch den Auftakt der Beratungen im erstbehandelnden
Ständerat. Die kleine Kammer nahm bei 5 Enthaltungen einen Ordnungsantrag Diener
Lenz (glp, ZH) mit 25 zu 14 Stimmen an und wies die Vorlage mit dem Auftrag, die
Gültigkeit vertieft zu prüfen und einen Mitbericht der Staatspolitischen Kommission
(SPK) einzuholen, an die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
(WAK-SR) zurück. Am 25. August 2014 teilte die WAK-SR mit, dass die Volksinitiative
gemäss den geltenden Kriterien und der Praxis der Bundesversammlung für gültig
erklärt werden müsse. Nach diesem Entscheid folgte der Ständerat in der Herbstsession
schliesslich dem Bundesrat und empfahl die Initiative bei 2 Enthaltungen mit 32 zu 11
Stimmen zur Ablehnung. In der Wintersession schloss sich der Nationalrat dem
Beschluss des Ständerates mit 124 zu 56 Stimmen und einer Enthaltung an. Das
Initiativbegehren wurde ausserhalb der geschlossenen Linken nur von zwei CVP-
Parlamentariern unterstützt. 13
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Kurz nach deren Annahme durch das Parlament lancierten SP, Grüne, SGB, Unia sowie
weitere Gewerkschaften und Jungparteien das Referendum gegen die
Unternehmenssteuerreform III. Die Referendumsdrohung wurde bereits während der
Behandlung im Parlament ausgestossen, falls die Steuerreform ohne Gegenfinanzierung
beschlossen würde. Am 6. Oktober 2016 reichte das Referendumskomitee 56'000
beglaubigte Unterschriften gegen die USR III bei der Bundeskanzlei ein. 

Im Abstimmungskampf kritisierten die Gegner des neuen Steuergesetzes insbesondere
die ungleiche Verteilung von Kosten und Nutzen. So würden von der Vorlage nur
Unternehmensbesitzer profitieren, während die Allgemeinheit die Steuerausfälle durch
Leistungsabbau, höhere Gebühren und mehr Steuern zu bezahlen hätte. Die neuen
"Steuertricks" seien zudem undurchsichtig, so dass nur die in deren Erarbeitung
involvierten Beratungsfirmen ihre Auswirkungen abschätzen könnten. Die SP hatte im
Parlament eine Gegenfinanzierung durch eine höhere Besteuerung der Dividenden
gefordert, die vom Parlament jedoch abgelehnt worden war. Entsprechend befürchtete
man nun auf Seiten des Referendumskomitees, dass die Steuerreform ohne
Gegenfinanzierung zu hohen Kosten für Bund, Kantone und Gemeinden führen würde.
Über die Höhe dieser zusätzlichen Kosten waren sich Befürworter und Gegner jedoch
nicht einig: Der Bundesrat ging in seinem Bericht auf Bundesebene von Kosten von rund
CHF 1,3 Mia. aus, zu denen aber weitere Kosten auf kantonaler und kommunaler Ebene
hinzukommen würden. So hatten bereits vor der Durchführung der Volksabstimmung
mehrere Kantone Senkungen ihrer kantonalen Gewinnsteuern veranlasst, was es ihnen
erlauben sollte, international wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Auf der anderen Seite wiesen die Befürworter der USR III darauf hin, dass Nichtstun
Steuersubstrat in der Höhe von CHF 5,4 Mia. pro Jahr gefährde und entsprechend
deutlich teurer sei. Durch die Steuerreform könnten hingegen zehntausende
Arbeitsplätze und Steuereinnahmen in Milliardenhöhe gesichert werden. Zudem warfen
die Befürworter den Gegnern vor, bewusst auf die Vorlage eines alternativen Plans zu
verzichten, weil ihre Alternativen kaum Anklang finden würden. 

Die Unterschriftensammlung war von einer regen medialen Berichterstattung zur
Steuerreform begleitet, die auch nach Zustandekommen des Referendums nicht abriss.
Entsprechend verzeichnete das Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög)
eine sehr frühe und sehr starke Berichterstattung zur USR III, die Ende Januar durch
das Interview von Eveline Widmer-Schlumpf in der Zeitung "Blick" noch weiter anstieg.
In diesem hatte sich die ehemalige Finanzministerin gegen die Steuerreform in ihrer
jetzigen Form ausgesprochen, da das Parlament bei dieser „nun einfach sehr weit
gegangen [sei] mit zusätzlichen Entlastungen für gewisse Firmen“ und da es „ein paar
Punkte [gebe], welche die Reform aus der Balance gebracht“ hätten. Immer häufiger
meldeten sich anschliessend bürgerliche Politiker zu Wort, die ähnliche Bedenken
gegenüber der USR III äusserten. 

Nicht nur die Berichterstattung, auch die Inseratekampagne zur
Unternehmenssteuerreform III startete früh und stark. So schaltete gemäss einer
Analyse von Année Politique Suisse in den letzten 5 Jahren kaum ein Komitee so früh so
viele Inserate wie die Befürworter der Steuerreform. Anders als bei der
Berichterstattung, bei der das Verhältnis der Aufmerksamkeit für Befürworter und
Gegner gemäss fög relativ ausgeglichen war, übertrumpften die Befürworter (88%) die
Gegner (12%) bei den Inseraten deutlich. Auch die Parolenfassung deutete auf zwei
ungleich grosse Lager hin: So sprachen sich mit SVP, FDP, CVP, BDP und GLP die
meisten grösseren Parteien für die Steuerreform aus. Unterstützt wurden sie dabei
unter anderem von Economiesuisse, dem Gewerbeverband sowie der
Finanzdirektorenkonferenz. Die Nein-Parole beschlossen unter anderem die SP,
Grünen, EVP, PdA, der Gewerkschaftsbund und Travail Suisse; Stimmfreigabe gewährte
der Städteverband. 14
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Im Juni 2017 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zu einer Revision des
Verrechnungssteuergesetzes (VStG). Neu soll die Eidgenössische Steuerverwaltung bei
der Rückerstattung der Verrechnungssteuer kulanter sein können. Konkret sollen
natürliche, in der Schweiz ansässige Personen die Rückerstattung ihrer
Verrechnungssteuer auch dann fordern können, wenn sie vor der Rechtskräftigkeit der
ordentlichen Veranlagung nichtdeklarierte Beträge nachdeklarieren oder die
Steuerbehörden ein Versäumnis entdecken. Damit würde die Verschärfung der Praxis
aufgrund zweier Bundesgerichtsurteile rückgängig gemacht. Die Bundesratsvorlage
nahm das Anliegen einer Motion Schneeberger (fdp, BL) auf, die der Bundesrat aufgrund

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.06.2017
ANJA HEIDELBERGER

01.01.90 - 01.01.20 7ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



einer zu wenig expliziten Formulierung der zeitlichen Begrenzung der
Rückforderungsmöglichkeiten zur Ablehnung empfohlen hatte. 

In der Vernehmlassung stiess die Vorlage mehrheitlich auf Zustimmung, gegen einzelne
Bestimmungen gab es jedoch durchaus Einwände von allen Seiten. Insbesondere eine
Ergänzung im erläuternden Bericht, wonach die Rückerstattung nur bei Vorliegen eines
Strafurteils verwirkt werden könne, stiess vor allem bei den Kantonen auf Kritik. Sie
betonten, dass ein Abwarten von Strafurteilen zu jahrzehntelangen Verzögerungen
führen könne und daher nicht praktikabel sei. Zudem befürchteten sie, dass die
kantonalen Behörden dadurch im Zweifelsfall auf ein Strafverfahren verzichten und
eine Rückerstattung gewähren würden. Dadurch müssten sie aber womöglich die
entsprechenden Kosten selber übernehmen, falls die ESTV anschliessend der Ansicht
sei, dass ein Strafverfahren hätte durchgeführt werden müssen. Stattdessen sollen die
kantonalen Verrechnungssteuerämter die Berechtigung erhalten, zu prüfen, ob eine
Nicht- oder Falschdeklaration fahrlässig oder vorsätzlich erfolgte. Umstritten war auch
die eigentliche Raison d’être des betreffenden Artikels, nämlich die Ablauffrist für
entsprechende Anträge: Sollen Nachdeklarationen bis zum Ablauf der Frist für
Einsprachen gegen die Veranlagung möglich sein, wie es der bundesrätliche Vorschlag
vorsah, oder zum Beispiel bis zum Ende der dreijährigen Antragsfrist für
Rückerstattungen, wie es die CVP vorschlug? Uneinig waren sich die
Vernehmlassungsteilnehmenden auch bezüglich der Frage, ob die entsprechende
Regelung rückwirkend und somit auch für die zahlreichen aus diesem Grund
zurückgestellten Fälle gelten soll. Einige Kantone sowie die Finanzdirektorenkonferenz
lehnten die Rückwirkungsklausel ab, da sie zu rechtsungleichen Ergebnissen führen
würde. 
Die SP und einzelne Kantone wiesen zudem darauf hin, dass sich die Deklarationsmoral
seit der Verschärfung der Praxis verbessert hatte, sich mit der aktuellen Änderung aber
vermutlich wieder verschlechtern werde. Die SP gab an, sie unterstütze die Änderung
unter Vorbehalt und bei einer strikten Auslegung der Fahrlässigkeit. Kritischer zeigte
sich der Städteverband, der die Verwirkungsvorschrift nicht aufweichen wollte. Die
Verwirkung solle als Regelfall beibehalten werden und der entsprechende Artikel
bestehen bleiben. Stattdessen sollen die Ausnahmen in einem zweiten Absatz erläutert
werden. Auch der SGB bestand darauf, dass keine Anreize zur Falsch- oder
Nichtdeklaration geschaffen werden, damit die Verrechnungssteuer auch zukünftig
ihren Zweck als Sicherungssteuer erfülle. 15

Bei der anfangs Dezember 2017 zu Ende gegangenen Vernehmlassung zur
Steuervorlage 17 (SV17) gingen 127 Stellungnahmen ein. Unbestritten waren die
Dringlichkeit sowie die Ziele der Reform, ansonsten beurteilten die Teilnehmenden die
Vorlage jedoch sehr unterschiedlich: Die KdK und die Finanzdirektorenkonferenz (FDK),
alle Kantone sowie die Städte- und Gemeindeverbände hiessen den bundesrätlichen
Vorschlag mehrheitlich gut, forderten jedoch einen Kantonsanteil an der direkten
Bundessteuer von 21.2 Prozent anstelle der im Entwurf vorgeschlagenen 20.5 Prozent.
Zahlreiche Kantone sprachen sich zudem dafür aus, die vom Bundesrat im Vergleich zur
USR III fallen gelassene zinsbereinigte Gewinnsteuer auf überdurchschnittliches
Eigenkapital wieder aufzunehmen, wie es vor allem der Kanton Zürich im Vorfeld
gefordert hatte. Diese Forderung wurde auch von verschiedenen Organisationen,
Verbänden und Kantonalparteien – insbesondere aus dem Kanton Zürich – unterstützt. 
Auch die SVP befürwortete die zinsbereinigte Gewinnsteuer und forderte zusätzliche
steuerliche Massnahmen wie einen erhöhten Steuerabzug für Start-ups. Zudem sprach
sie sich für eine Senkung der Gewinnsteuer des Bundes von 8.5 auf 7.5 Prozent aus.
Dies sollte den Spielraum der Kantone weiter vergrössern und stellte eine Reaktion auf
die Senkung der Konzerngewinnsteuern in den USA dar. Diese Absicht unterstützte auch
die FDP.Die Liberalen. Sie forderte zudem, die vorgeschlagenen steuerlichen
Massnahmen für fakultativ zu erklären, um die konkrete Ausgestaltung den Kantonen zu
überlassen – eine Position, die unter anderem auch die Economiesuisse teilte. Einig war
man sich im bürgerlichen Lager mehrheitlich in der Kritik zur Erhöhung des
Mindestansatzes der kantonalen Dividendenbesteuerung als
Gegenfinanzierungsmassnahme. Zahlreiche bürgerliche Parteien und Organisationen,
darunter die SVP, die FDP.Die Liberalen, die BDP, der Gewerbeverband und die
Vereinigung der Familienunternehmen Swiss Family Business sprachen sich gegen diese
aus, da damit in den Ermessensspielraum der Kantone eingegriffen werde und eine
solche Regelung insbesondere den KMU schade. Die GLP schlug alternativ vor, die
Gewinnsteuer an die Dividendenbesteuerung zu koppeln: Eine höhere
Dividendenbesteuerung würde folglich tiefere Gewinnsteuern erlauben. 
Auch Akteure aus dem linken politischen Spektrum äusserten Kritik an der vorgelegten
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SV17. Die SP lehnte die Fördermassnahmen wie die Patentbox und die Abzüge für
Forschung und Entwicklung ab und beantragte, diese – falls sie doch eingeführt würden
– zeitlich zu befristen. Sie befürwortete die vorgeschlagenen
Gegenfinanzierungsmassnahmen, diese gingen ihr jedoch zu wenig weit: Die
Dividendenbesteuerung sei auf mindestens 80 Prozent auf Kantons- und auf 100
Prozent auf Bundesebene zu erhöhen. Zudem sollten die Mindestvorgaben für die
Familienzulagen auf mindestens CHF 50 erhöht werden, erklärte sie. Für den SGB
stellte die Erhöhung der Dividendenbesteuerung auf 70 Prozent das Minimum dar, er
schlug sogar eine Erhöhung auf 100 Prozent sowie eine Erhöhung der Kinderzulagen auf
CHF 100 und eine Einschränkung des Kapitaleinlageprinzips (KEP) vor. TravailSuisse und
Centre Patronal forderten die Einführung eines Vaterschaftsurlaubs entsprechend der
gleichnamigen Initiative. Für die Grünen ging die Steuervorlage 17 in die falsche
Richtung, da sie den Steuerwettbewerb weiter anheize und intransparente
Steuerausfälle zur Folge habe. Sie forderten einen Mindeststeuersatz für Unternehmen
sowie Korrekturen an der USTR II, insbesondere eine Einschränkung des KEP. 
Eine Aufteilung der Vorlage – wie sie bereits kurz nach Ablehnung der USR III als «Plan
C» diskutiert worden war – brachte schliesslich die CVP ins Spiel: In einem ersten
Schritt sollen nur die breit akzeptierten und dringlichsten Elemente – die Abschaffung
der Sonderregeln für Statusgesellschaften, die Erhöhung des Kantonsanteils auf 21.2
Prozent sowie die Anpassung des Finanzausgleichs – vorgenommen werden. Die neuen
Steuerprivilegien sowie die Erhöhung der Dividendenbesteuerung und der
Kinderzulagen würden erst in einem zweiten Schritt diskutiert. Diesen Vorschlag
unterstützte der Verband Swissholdings, da «die internationale Schweizer Wirtschaft
auf die rasche Abschaffung der heutigen Regimes [...]» angewiesen sei.
Die Medien zogen im Anschluss an die Vernehmlassung insbesondere Parallelen zur
Steuerreform im Kanton Waadt: Dieser hatte als Ausgleich zu den Steuersenkungen für
die Unternehmen zusätzliche Sozialausgaben für Kindergeld, Kinderbetreuungsbeiträge
und Subventionen für die Krankenkassenprämien gesprochen, woraufhin die
Kantonsbevölkerung sowohl die USR III als auch die kantonale Umsetzungsgesetzgebung
gutgeheissen hatte. Diesem Vorbild habe nun auch Finanzminister Maurer folgen
wollen, seine sozialen Kompensationsmassnahmen seien jedoch auf wenig Anklang
gestossen – sie seien gemäss Tages-Anzeiger als «Feigenblatt» wahrgenommen
worden. 16

Als Reaktion auf die Vernehmlassung wurde in den Medien anfänglich insbesondere der
sogenannte «Plan C», der Vorschlag der CVP zur Aufteilung der Reform, diskutiert. Eva
Herzog (BS, sp) erklärte als Vizepräsidentin der FDK, dass die Kantone eine Aufteilung
der Reform nicht goutieren würden. Da nicht alle von ihnen die Gewinnsteuern beliebig
senken könnten, seien spezifische Steuerinstrumente wie die Patentbox und die
zinsbereinigte Gewinnsteuer vonnöten. Ausführlich debattiert wurde auch die
Problematik des Zeitdrucks. Im Dezember 2017 war bekannt geworden, dass die EU die
Schweiz auf die sogenannte «graue Liste» der steuerlich nicht konformen Drittstaaten
gesetzt hatte. Würden die verpönten Privilegien nicht bis Ende 2018 abgeschafft, wozu
sich die Schweiz 2014 verpflichtet hatte – jedoch ohne einen zeitlichen Rahmen zu
nennen –, seien Sanktionen durch die EU-Mitgliedstaaten möglich. Ebenfalls verstärkt
wurde der Zeitdruck durch den internationalen Trend zur Senkung der
Unternehmenssteuern – besonders prominent in den Medien behandelt wurde der
Entscheid der USA, die Konzerngewinnsteuern per 1. Januar 2018 von 35 auf 20 Prozent
zu senken. Die Schweiz müsse somit bezüglich Unternehmenssteuern möglichst rasch
Rechts- und Planungssicherheit schaffen, erklärte zum Beispiel Eva Herzog. Dem
pflichtete auch Finanzminister Maurer bei: Falls möglich sei die SV17 in nur zwei
Sessionen vom Parlament zu verabschieden. Man müsse zudem darum besorgt sein,
dass kein Referendum gegen das Gesetz ergriffen werde. Dadurch könnten erste
Massnahmen anfangs 2019, der Hauptteil des Gesetzes anfangs 2020 in Kraft treten. 
Inhaltlich wurde in den Medien insbesondere über die Massnahmen zur sozialen
Kompensation diskutiert. Die Vernehmlassungsteilnehmenden hatten sich mit der
Erhöhung der minimalen Kinderzulagen nicht zufrieden gezeigt. Der Vorschlag sei
sachfremd und habe auch mit Sozialpolitik nichts zu tun, war zum Beispiel in der NZZ zu
lesen. Als Alternative hatten TravailSuisse und Centre Patronal in der Vernehmlassung
die Einführung eines Vaterschaftsurlaubs – wie ihn ihre Initiative vorsieht –
vorgeschlagen. Ein Vaterschaftsurlaub von 20 Tagen, bezahlt über die
Erwerbsersatzordnung, in die Arbeitgeber und Arbeitnehmer je 0.0275 Lohnprozente
zusätzlich zu bezahlen hätten, würde gemäss Adrian Wüthrich (BE, sp), Präsident der
TravailSuisse, einen regelrechten «Referendumsblocker» darstellen. Der Vorschlag fand
in den Medien jedoch kaum Anklang: Jean-François Rime (svp, FR) zum Beispiel betonte
als Präsident des Gewerbeverbandes, dass durch eine solche Regelung die SV17 den
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KMU nur noch mehr Nachteile bringen würde. Auch die SP zeigte sich mit dem
Vorschlag nicht zufrieden: Man unterstütze zwar einen Vaterschaftsurlaub, dieser
müsse jedoch nicht in Kombination mit der Steuervorlage 17 eingeführt werden, erklärte
SP-Vizepräsident Beat Jans (sp, BS). Auch Pirmin Bischof (cvp, SO) schlug eine
alternative Massnahme zur sozialen Kompensation vor: Der Bund solle den Kantonen
Geld für soziale Massnahmen bezahlen, die Kantone sollen aber selbst entschieden
können, für welche sozialen Zwecke sie dieses Geld einsetzten. 
Die grössten Chancen schrieben die Medien gemeinhin einer Korrektur des
Kapitaleinlageprinzips (KEP) zu: In der Unternehmenssteuerreform II war eine
Möglichkeit für Unternehmen geschaffen worden, Kapitaleinlagen an die Aktionäre
zurückzuzahlen, ohne dass diese verrechnungs- oder einkommenssteuerpflichtig sind –
was faktisch eine steuerfreie Auszahlung von Dividenden bedeutet. Dadurch entstehen
dem Bund, wie eine Schätzung der ESTV zeigte, Steuerausfälle zwischen CHF 400 Mio.
und CHF 600 Mio. pro Jahr, wobei Neuzuzüge nicht berücksichtigt sind. Werden diese
eingerechnet, geht die ESTV trotz mangelnder Daten davon aus, dass die Steuerausfälle
durch eine Steigerung des BIP und der Steuereinnahmen kompensiert werden können.
Eine Korrektur des KEP sei im Parlament nicht chancenlos, erklärte zum Beispiel der
Tages-Anzeiger, zumal Pirmin Bischof 2011 mit seiner Motion (Mo. 11.3462), die ebenfalls
eine Einschränkung des KEP gefordert hatte, nur knapp gescheitert war. Sollte es
dadurch gelingen, die SP ins Boot zu holen und von der Ergreifung eines Referendums
abzubringen, wäre das womöglich für die Bürgerlichen ein gangbarer Weg, war
mehrfach zu lesen. Beat Jans zumindest nannte die Korrektur des KEP «eine der
wichtigsten Massnahmen» zur Findung eines Kompromisses bei der Steuervorlage 17.
Andererseits befürchtete zum Beispiel Hannes Germann (svp, SH), dass eine solche
Regelung grosse Verunsicherung bei den Unternehmen, insbesondere bei denjenigen,
die unter anderem aufgrund der bestehenden Regelung zum KEP in die Schweiz
gekommen waren, auslösen würde. 
Thematisiert wurden in den Medien schliesslich auch Auswirkungen auf die NFA: Um
Verzerrungen in der NFA durch Änderungen der Unternehmenssteuern zu verhindern,
muss das Gewicht der Unternehmenssteuern im Finanzausgleich reduziert werden. Dies
soll in der NFA zu Verschiebungen in zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe führen,
wovon gemäss Berechnungen des Tages-Anzeigers mit Zahlen der Finanzverwaltung vor
allem Geberkantone profitierten. Die Nehmerkantone würden demnach deutlich
weniger erhalten als bisher, teilweise seien ihre Verluste in der NFA sogar grösser als
die zusätzlichen Einnahmen durch die Erhöhung des Kantonsanteils. Um diese
Problematik abzuschwächen, enthält die SV17 einen Ergänzungsbeitrag für
ressourcenschwache Kantone in der Höhe von CHF 180 Mio., der aus dem auslaufenden
Härteausgleich finanziert wird und die Situation der betroffenen Kantone während
sieben Jahren verbessert.

Im März 2018 präsentierte der Bundesrat schliesslich seine Botschaft zur Steuervorlage
17. Dabei nahm er nur eine gewichtige Änderung gegenüber der
Vernehmlassungsvorlage vor: Er steigerte den Kantonsanteil an den direkten Steuern
von 20.5 Prozent auf 21.2 Prozent, wie es unter anderem die Kantone in der
Vernehmlassung deutlich gefordert hatten. Überrascht zeigten sich die Medien vor
allem darüber, dass der Bundesrat trotz breiter Forderungen auf eine Einführung der
zinsbereinigten Gewinnsteuer verzichtete. Die Version der Steuervorlage 17, die der
Bundesrat dem Parlament zur Beratung vorlegte, beinhaltete somit als Ausgleich zur
Abschaffung der Steuerprivilegien für Statusgesellschaften eine Steigerung des
Kantonsanteils an den direkten Bundessteuern von 17 auf 21.2 Prozent, was den
Kantonen CHF 990 Mio. pro Jahr einbringt und es ihnen erlauben soll, ihre
Gewinnsteuern zu senken. Ressourcenschwache Kantone erhalten im Rahmen der NFA
zudem während sieben Jahren zusätzlich CHF 180 Mio. Die Kantone führen
obligatorisch Patentboxen für in der Schweiz patentierte Erfindungen sowie fakultativ
einen Steuerabzug von maximal 50 Prozent auf in der Schweiz getätigte Forschung und
Entwicklung ein. Im Vergleich zur Unternehmenssteuerreform III wird auf die stark
umstrittene zinsbereinigte Gewinnsteuer verzichtet. Die Steuerabzüge dürfen
zusammen nicht mehr als 70 Prozent des steuerbaren Gewinns ausmachen (USR III:
80%). Ebenfalls im Unterschied zur USR III wird eine Gegenfinanzierung durch die
Unternehmen eingeführt: Die Dividendenbesteuerung wird beim Bund auf 70 Prozent
(Status Quo: 60%) und bei den Kantonen auf mindestens 70 Prozent erhöht (Status Quo:
zwischen 35% und 70%). Zudem werden als sozialpolitische Kompensation die
Mindestvorgaben für die Kinder- und Ausbildungszulage um CHF 30 auf CHF 230
respektive CHF 280 erhöht. Im Unterschied zum abgelehnten Vorschlag der USR III
enthält die Steuervorlage 17 somit deutlich weniger neue Steuerprivilegien sowie eine
Erhöhung der Dividendenbesteuerung und der minimalen Kinderzulagen. Infolgedessen
weist diese Version der SV17 eine gewisse Ähnlichkeit mit dem kurz nach Ablehnung der
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USR III als «Plan B» bezeichneten Szenario auf. 
Die Voto-Analyse zur USR III hatte gezeigt, dass die Stimmbürger sich insbesondere
auch vor den unsicheren Konsequenzen der Vorlage gefürchtet hatten. Aus diesem
Grund hatte Bundesrat Maurer die Kantone im Rahmen der SV17 beauftragt, ihm ihre
Reformpläne mitzuteilen, so dass diese bei der Berechnung der finanziellen
Auswirkungen ebenfalls berücksichtigt werden können. Ausser den Kantonen Obwalden,
Luzern und Appenzell-Ausserrhoden, die schon über tiefe bis rekordtiefe
Gewinnsteuern verfügen, gaben alle Kantone an, eine Reduktion ihrer Gewinnsteuern zu
planen. In 17 Kantonen sollen die Gewinnsteuern sogar unter 14 Prozent gesenkt
werden, wodurch diese gemäss Tages-Anzeiger weltweit zu den steuergünstigsten
Standorten gehören würden. Durchschnittlich planen die Kantone, ihre Gewinnsteuern
von 19.6 auf 14.5 Prozent zu senken. Dies bringe gemäss Berechnungen, welche die ESTV
als Grundlage für die bundesrätliche Botschaft vorgenommen hatte, jährliche statische
Kosten von CHF 1.8 Mrd. mit sich: CHF 700 Mio. auf Bundes- und CHF 1.1 Mrd. auf
Kantonsebene. Diese Schätzung ergänzte die ESTV durch dynamische Elemente wie
steigende Investitionsvolumen der Unternehmen durch die tieferen Steuern,
Standortverlagerungen verschiedener Unternehmen in die Schweiz oder die Umleitung
von Gewinnen in die Schweiz und erstellte 40 Szenarien zur Entwicklung der Einnahmen
von Bund, Kantonen und Gemeinden. Im schlechtesten Szenario wird der Bund auch
langfristig Verluste von CHF 1 Mrd. pro Jahr einfahren. Im mittleren Szenario, das
Finanzminister Maurer präsentierte, werden durch die SV17 langfristig Mehreinnahmen
von CHF 1.4 Mrd. pro Jahr generiert, im besten Szenario sogar Mehreinnahmen von CHF
6 Mrd. Ab wann genau diese positiven Effekte eintreten, ist unsicher; kurz- und
mittelfristig rechnet die ESTV im mittleren Szenario jedoch mit Mindereinnahmen in der
Höhe von CHF 2.5 Mrd. jährlich. 
Diese Schätzungen wurden von mehreren Seiten kritisiert, da sie neben Annahmen zu
den Reaktionen der Unternehmen auch auf Annahmen zu Gewinnsteuersätzen und
Steuerprivilegien im Ausland beruhen. Zudem gehe die Studie gemäss
Gewerkschaftsbund davon aus, dass die staatliche Bildung irrelevant sei oder nicht von
der Steuerreform beeinflusst werde. Sie berücksichtige den kantonalen
Steuerwettbewerb nicht und überschätze die Kosten einer Ablehnung der SV17 – diese
werden von der Studie im mittleren Szenario auf CHF 9 Mrd. geschätzt. Finanzminister
Maurer nannte die Studie «wissenschaftlich erhärtet», aus Zeitgründen sei sie jedoch
nicht von Externen überprüft worden. Was die Studie gemäss SGB jedoch gut aufzeige,
sei, dass die Steuerbelastung für bisher «normal» besteuerte Unternehmen – für
inlandorientierte KMU, wie es die NZZ erklärte – deutlich sinke, während sie für die
bisher steuerprivilegierten Firmen – für internationale Grosskonzerne – steige. 17

Von einem «halben Wunder» (Christian Levrat, sp, FR) über eine «Schnapsidee»
(Michael Hermann im Tages-Anzeiger) bis hin zu einem «Affront gegen die direkte
Demokratie» (Michael Schönenberger in der NZZ) reichten die Beurteilungen des Coups
der WAK-SR. Diese hatte in der Pressekonferenz nach ihrer ersten Sitzung zur
Steuervorlage 17 alle überrascht, indem sie sich einstimmig für einen eigenen, neuen
Vorschlag zur SV17 ausgesprochen hatte: Als soziale Ausgleichsmassnahme soll nicht
mehr wie vom Bundesrat vorgeschlagen der Mindestansatz für das Kindergeld erhöht,
sondern mehr Geld für die AHV zur Verfügung gestellt werden. Pro Franken, der durch
die Steuererleichterungen für Unternehmen weniger an Steuereinnahmen generiert
wird, soll ein Franken in die AHV fliessen. Da die WAK-SR mit Kosten von CHF 2.1 Mrd.
rechnet, soll entsprechend derselbe Betrag der AHV zu Gute kommen, was diese
finanziell bis 2024 oder 2025 absichern soll. Dazu sollen zukünftig das ganze
Demografieprozent der Mehrwertsteuer in die AHV fliessen (CHF 520 Mio.) und der
Bundesbeitrag an die AHV von 19.55 auf 20.2 Prozent (CHF 300 Mio.) sowie die
Lohnbeiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern um je 0.15 Prozentpunkte erhöht
werden (CHF 1.2 Mrd.). Dies war jedoch nicht die einzige Neuerung der Kommission: Bei
der Gegenfinanzierung reduzierte sie die minimale kantonale Dividendensteuer von 70
auf 50 Prozent, was ungefähr CHF 300 Mio. kostet. Damit soll ein Referendum des SGV
oder von Swiss Family Business verhindert werden. Stattdessen soll das
Kapitaleinlageprinzip (KEP) mit einer Rückzahlungsregel und einer Teilliquidationsregel
eingeschränkt werden: Zukünftig sollen Reserven aus Kapitaleinlagen höchstens in dem
Umfang steuerfrei ausgeschüttet werden können, in dem auch steuerbare
Dividendenzahlungen vorgenommen werden (Rückzahlungsregel). Beim Rückkauf
eigener Aktien müssen solche Reserven zudem im gleichen Umfang reduziert werden
wie die Gewinnreserven (Teilliquidationsregel). Diese Regelung gilt jedoch nur für in der
Schweiz kotierte Firmen, nicht aber für Kapitaleinlagereserven, die innerhalb eines
Konzerns zurückbezahlt werden oder die im Rahmen eines Zuzugs in die Schweiz nach
Inkrafttreten der Unternehmenssteuerreform II entstanden sind. Dies soll Bund und
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Kantonen Mehreinnahmen von CHF 150 Mio. generieren. Auch die sogenannte Lex
Zürich soll nun doch eingeführt werden, wobei die zinsbereinigte Gewinnsteuer in
«Abzug für Eigenfinanzierung» umbenannt wird und nur Hochsteuerkantonen, in denen
die effektive Steuerbelastung für Unternehmen auf allen drei Ebenen über 18.03
Prozent liegt – konkret also nur dem Kanton Zürich –, zur Verfügung stehen soll. 

Entstanden war der Kompromiss der Kommission gemäss «NZZ am Sonntag» und Tages-
Anzeiger durch Verhandlungen der «Schattenregierung aus dem Stöckli», wie es die
«NZZ am Sonntag» formulierte: Der Luzerner CVP-Ständerat Konrad Graber soll die
Initiative ergriffen und Ständeratspräsidentin und Kontaktfrau zum Arbeitgeberverband
Karin Keller-Sutter (fdp, SG), SP-Präsident Christian Levrat, Kommissionspräsident
Pirmin Bischof (cvp, SO), Ruedi Noser (fdp, ZH) als Kontakt zu Economiesuisse sowie
Gewerkschaftspräsident Paul Rechsteiner (sp, SG) ins Boot geholt haben. Sie alle seien
sich der Relevanz der SV17 und der sozialpolitischen Kompensation bewusst gewesen,
hätten aber die Erhöhung der Kinderzulagen für ein untaugliches Instrument gehalten
und sich vor einem Referendum – sei es von bürgerlicher Seite aufgrund der Erhöhung
der Dividendenbesteuerung und der Kinderzulagen oder von linker Seite wegen der
geplanten Steuerrabatte – gefürchtet. In der Kommission sei man sich daher einig
gewesen, dass man einen Kompromiss finden müsse, der von allen grossen Parteien und
Organisationen mitgetragen werde. Trotz grosser inhaltlicher Unterschiede hätten sich
alle dreizehn Mitglieder der WAK-SR einstimmig für das vorgeschlagene Konzept
ausgesprochen. 

Die bürgerlichen Parteien und Verbände zeigten sich von diesem Kompromiss nicht
begeistert. Die SVP, die GLP, Economiesuisse und der Arbeitgeberverband
beanstandeten die Vermischung des Finanz- und Gesundheitsdossiers und sprachen
sich gegen sachfremde Verknüpfungen aus. Diese würden es den Bürgern
verunmöglichen, sich frei für oder gegen die verschiedenen Elemente des Deals zu
entscheiden. Eine «Verknüpfung sachfremder Themen grenzt an Nötigung des
Stimmvolks», betonte Jürg Grossen (glp, BE). In den Medien und im Parlament war man
sich zudem nicht sicher, ob eine solche Verknüpfung verfassungsrechtlich zulässig sei;
verschiedene Parlamentarierinnen und Parlamentarier betonten, dass eine
entsprechende Volksinitiative wohl wegen fehlender Einheit der Materie für ungültig
erklärt werden würde. Die WAK-SR hatte diesbezüglich ein schriftliches Gutachten
beim Bundesamt für Justiz (BJ) eingeholt, welches den Kompromiss für «vertretbar»
hielt. Zwar gelte das Gebot der Einheit der Materie auch bei Gesetzesvorlagen, solle
dort aber «nicht mit derselben Strenge gehandhabt werden [...] wie bei Teilrevisionen
der Verfassung», erklärte das BJ. Das Gesetzgebungsverfahren sei strukturell einer
Totalrevision, bei der die Einheit der Materie nicht relevant sei, näher als eine
Volksinitiative. Dem Gesetzgeber stehe daher bei der Kompromissfindung ein
vergleichsweise grosser Gestaltungsspielraum zu. Des Weiteren kritisierten Exponenten
der SVP, FDP und des Gewerbeverbandes insbesondere die Finanzspritze an die AHV
ohne Erhöhung des Frauenrentenalters. Es bedürfe dringend auch Massnahmen auf
Leistungsseite, war mehrfach zu vernehmen, zumal die Linke aufgrund dieser
Zusatzfinanzierung später womöglich nicht mehr für eine umfassende AHV-Reform
gewonnen werden könne, da man ihr nichts mehr anzubieten habe. Der
Arbeitgeberverband, einer der vehementesten Kritiker des Kompromisses, schlug daher
vor, das Rentenalter der Männer auf 66, das der Frauen auf 65 Jahre zu erhöhen. Auch
die Jungparteien der Grünen, der SVP, der FDP, der CVP und der BDP erklärten ihre
Ablehnung des Vorschlags; die jungen Grünliberalen drohten sogar damit, allenfalls das
Referendum zu ergreifen. Die Jungparteien kritisierten vor allem die starke
Umverteilung von Jung zu Alt, durch welche die Jungen einmal mehr die ganze Last der
Revision der Altersvorsorge tragen müssten. Das strukturelle Problem der AHV werde
durch finanzielle Zuschüsse auf Kosten der Jungen überdeckt, aber nicht gelöst,
erklärte zum Beispiel der Präsident der Jungfreisinnigen, Andri Silberschmidt. 

Gemischt waren auch die Rückmeldungen von linker Seite: Die SP nannte den
Vorschlag «akzeptabel». Der SGB sprach sich für den Kompromiss aus, TravailSuisse gab
sich zwar erst kritisch, liess aber durchblicken, den Kompromiss wohl auch
mitzutragen. SP-Präsident Christian Levrat betonte, dass dieser Vorschlag zum sozialen
Ausgleich beitrage: Dadurch dass die Summe der Lohnbeiträge bis zu einem jährlichen
Bruttolohn von CHF 130‘000 höher sei als die Summe der erhaltenen AHV-Renten,
finanzierten 7 Prozent der Grossverdiener faktisch die AHV-Reform. Personen mit
tiefen oder mittleren Löhnen würden also davon profitieren. Diese Argumentation
überzeugte die Grünen, Teile der SP und verschiedene entwicklungspolitische NGOs
jedoch nicht. Sie erklärten, die Vorlage nicht unterstützen zu wollen, da diese zu
enormen Steuerausfällen führe, den internationalen Steuerwettbewerb weiter anheize
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und gegenüber ärmeren Staaten unfair sei. Zudem handle es sich bei dem AHV-
Zuschuss nicht um eine Kompensation, wie viele Befürworter des Vorschlags loben
würden, da einmal mehr die Arbeitnehmenden die entstehenden Kosten übernehmen
müssten und nicht die Unternehmen. 

Neben den Parteien und Verbänden äusserte auch ein Teil der Kantone Kritik am
Kompromissvorschlag. Mit der Wiederaufnahme der zinsbereinigten Gewinnsteuer war
die WAK-SR einer Forderung von Kanton und Stadt Zürich nachgekommen. «Wir
mussten Zürich, dem Wirtschaftsmotor der Schweiz, in diesem Punkt
entgegenkommen», erklärte Christian Levrat. Da das Instrument stark umstritten ist,
sah man es aber nur für Hochsteuerkantone vor, obwohl es elf weitere Kantone
ebenfalls gerne angewendet hätten. Diese Regelung verstosse gegen das Gebot der
Gleichbehandlung und verhindere einen fairen Steuerwettbewerb, befand Cornelia
Stamm Hurter (SH, svp), Finanzdirektorin des Kantons Schaffhausen – der zu eben
diesen elf Kantonen gehört. Auch Hannes Germann (svp, SH) kritisierte die Lex Zürich
und nannte sie einen «Sündenfall». Finanzminister Maurer hingegen verteidigte den
Vorschlag der WAK-SR: «Es macht keinen Sinn, die beste Kuh nicht zu füttern – würde
ich jetzt als alter Bauer sagen». Der Steuerabzug könne aber nicht für alle Kantone
eingeführt werden, weil der Widerstand dagegen zu gross sei. WAK-SR-Präsident Pirmin
Bischof ergänzte, dass auch andere Kantone den Abzug für Eigenfinanzierung einführen
könnten; sie müssten dazu einfach ihre Gewinnsteuern erhöhen. 

Trotz kritischer Stimmen aus dem ganzen politischen Spektrum blieben
Referendumsdrohungen und Fundamentalopposition gegen den Kompromissvorschlag
mehrheitlich aus. Selbst der Arbeitgeberverband wollte sich als einer der stärksten
Kritiker des Vorschlags nicht festlegen, ob er bei Annahme der Vorlage durch das
Parlament wirklich das Referendum ergreifen würde. Die zurückhaltenden Reaktionen
der meisten Akteure würden verdeutlichen, dass sich alle bewusst seien, dass sehr viel
auf dem Spiel stehe, war die einhellige Meinung in den Medien. Schliesslich habe die
Vorlage wegen des grossen Zeitdrucks gute Erfolgsaussichten: Das «Parlament hat gar
keine Gelegenheit, den Deal zu zerreden», erklärte die «Schweiz am Wochenende». 18

Nachdem der Vorschlag der WAK-SR bereits ausführlich ausserhalb des Parlaments
diskutiert worden war, folgte im Juni 2018 die Ständeratsdebatte zur Steuervorlage 17.
Kommissionspräsident Pirmin Bischof (cvp, SO) stellte dem Rat den
Kommissionsvorschlag detailliert vor und betonte, der Kompromiss sei kein Diktat, auch
nicht für die Schwesterkommission, aber er stelle «im Moment die beste Lösung» dar.
Um diesen Kompromiss zu erarbeiten, habe die Kommission Vertreterinnen und
Vertreter verschiedenster Organisationen und Behörden angehört, darunter Delegierte
der FDK, des Kantons Zürich, des Städte- und des Gemeindeverbands, von
Economiesuisse oder des Gewerkschaftsbundes. Die ESTV und das BSV hätten zudem
auf Verlangen der Kommission 24 Berichte erstellt. Unter anderem war ein Gutachten
des Bundesamtes für Justiz zum Schluss gekommen, die Vorlage sei
«verfassungsrechtlich vertretbar». Bischof betonte, dass der Kompromiss alle
Eckpunkte des Vorschlags der WAK-SR umfasse und nur in seiner Gesamtheit in dieser
Breite getragen werde. Würden Teile davon verändert, sei diese Unterstützung nicht
mehr vollständig gegeben. Abschliessend betonte Bischof, dass die Kommission offen
sei für Alternativvorschläge. 
Im Ratsplenum rief die Vorlage ebenfalls gemischte Gefühle hervor. Die in
«Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung» (STAF) umgetaufte
Vorlage sei eine «Sternstunde der parlamentarischen Arbeit», lobte Roberto Zanetti
(sp, SO). Viele Ratsmitglieder betonten hingegen ihre Skepsis, einige wurden sogar
richtig deutlich: Thomas Minder (parteilos, SH) sprach von einer «Birchermüesli-
Politik», Alex Kuprecht (svp, SZ) von einem «Sündenfall» und Werner Luginbühl (bdp,
BE) von einem Kauf von Mehrheiten mit Geschenken. Mehrfach wurde das Gutachten
des BJ als politische Gefälligkeit anstelle einer juristischen Einschätzung bezeichnet.
Finanzminister Maurer wurde nicht müde, die Wichtigkeit der SV17, respektive dem
STAF, zu betonen und den Kompromiss zu loben. 
Inhaltlich gab es kaum Streitpunkte, was die NZZ darauf zurückführte, dass die Vorlage
ein politischer Balanceakt sei: Man könne kein Element ändern, ohne das alles
auseinanderbreche. Dennoch wurden drei Änderungsanträge eingebracht. Eine
Minderheit I Zanetti forderte, die minimale Dividendenbesteuerung der Kantone
gemäss dem Vorschlag des Bundesrates auf 70 Prozent zu erhöhen, da die Kantone
diese Regelung erarbeitet hätten und diese bevorzugen würden. Finanzminister Maurer
pflichtete ihm bei und bat den Rat darum, der Minderheit I zu folgen. Gleichzeitig
beantragte eine Minderheit II Föhn dem Ständerat, darauf zu verzichten, den Kantonen
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bezüglich Dividendenbesteuerung Vorgaben zu machen, da die Unternehmen gemäss
dem Vorschlag der WAK-SR bereits genügend zur Kasse gebeten würden. Mit 25 zu 14
Stimmen (5 Enthaltungen) und 26 zu 12 Stimmen (6 Enthaltungen) setzte sich der
Kommissionvorschlag gegen die zwei Minderheitsvorschläge durch. Eine Minderheit
Fetz wollte erreichen, dass die Regeln zum Kapitaleinlageprinzip (KEP) auch auf
Nennwertsenkungen angewendet werden und dass Gratisaktien und
Gratisnennwerterhöhungen unterbunden werden. Anita Fetz (sp, BS) bat um
Zustimmung zu ihrem Minderheitsantrag, damit die bei der Unternehmenssteuerreform
II gemachten Fehler korrigiert werden könnten. Mit 30 zu 11 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) sprach sich der Ständerat gegen eine solche Änderung aus. Unverändert
wurde der Kommissionsvorschlag somit an den Zweitrat weitergereicht. 19

Wie angekündigt sammelten verschiedene Komitees Unterschriften für ein Referendum
zum Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF): ein linkes
Komitee, bestehend aus den Grünen, den Jungen Grünen, der Juso, VPOD und
Westschweizer Gewerkschaften; ein Generaktionenkomitee, das sich aus der Jungen
GLP und der Jungen BDP zusammensetzte; ein bürgerliches Komitee aus Mitgliedern
der Jungen SVP und vier kantonalen Sektionen der Jungfreisinnigen; sowie ein
Bürgerkomitee «Kuhhandel Nein», das Unterschriften über die Onlineplattform
Wecollect sammeln wollte. Die breite Liste an Gegnern der STAF führte in der Presse zu
einigen Diskussionen: Die Spaltung der Linken – die SP stellte sich als einzige linke
Partei klar hinter die Vorlage – war ein Thema, über die sich emanzipierenden
Jungparteien wurde berichtet und es wurde darüber diskutiert, was denn nun ein
allfälliges «Nein» an der Urne zur STAF ob einer so breiten Gegnerschaft zu bedeuten
hätte. 
Anfang November erschienen die ersten Zeitungsberichte, welche den Erfolg der
Unterschriftensammlung, der bis dahin als gesichert gegolten hatte, in Frage stellten: So
laufe die Sammlung der Unterschriften mittels Onlineplattform sehr langsam, was als
Anzeichen für allgemeine Schwierigkeiten, die nötigen 50'000 Unterschriften
zusammenzubekommen, gewertet werden könne. Als Gründe dafür wurde unter
anderem genannt, dass sich die starken Kampagnenorganisationen nicht an der
Unterschriftensammlung beteiligten und dass die Dauer der Unterschriftensammlung
aufgrund der Feiertage schlechter genutzt werden könne als sonst. Ferner schränke die
Komplexität der Vorlage die Bereitschaft der Schweizerinnen und Schweizer ein, das
Referendum zu unterzeichnen. Im neuen Jahr vermeldeten die Komitees jedoch, dass
sie die Unterschriften erfolgreich eingereicht hätten und Anfang Februar 2019
bestätigte die Bundeskanzlei das Zustandekommen des Referendums: Über 60'000
gültige Unterschriften hatten die Komitees gesammelt. 
In der Folge berichteten die Medien insbesondere über die Zusammensetzung der
beiden Lager: Ihre Unterstützung zur STAF vermeldet hatten in der Zwischenzeit die
FDP, die CVP, die SP, die BDP, die EVP und die EDU. Auch die Wirtschaft stellte sich
weitgehend hinter das neue Gesetz; Economiesuisse, Swissholding, der
Arbeitgeberverband, der Bauernverband und auch der Gewerbeverband – mit
Ausnahme einiger Kantonalsektionen – fassten die Ja-Parole. Kantone, Städte und
Gemeinden unterstützten die Vorlage durch ihre entsprechenden Organisationen (KdK,
Städteverband, Gemeindeverband) ebenso. Gegen die STAF sprachen sich die Grünen,
die GLP und die meisten Jungparteien ausser den Jungfreisinnigen und der Jungen CVP
sowie der VPOD aus, nicht aber der SGB, der Stimmfreigabe beschloss. Von
besonderem Interesse für die Presse war die Position der SVP: Diese entschloss sich,
aufgrund ihrer internen Differenzen zwischen der Bundeshausfraktion, welche die STAF
deutlich abgelehnt hatte, und einer Befürwortergruppe um Finanzminister Maurer
ebenfalls für Stimmfreigabe. Dadurch bleibe der Partei eine Zerreissprobe erspart,
urteilten die Medien. In den Monaten vor der Abstimmung gaben jedoch zahlreiche
Kantonalsektionen der SVP die Ja-Parole aus. Bis zum Schluss sprachen sich 10
Kantonalsektionen für die STAF aus und 4 dagegen. Doch nicht nur die SVP war
bezüglich dieser Vorlage gespalten; auch bei den Grünliberalen und den Grünen fanden
sich verschieden Kantonalsektionen, welche der Vorlage gegen den Willen der
nationalen Partei zustimmten.
Die Differenzen zur Vorlage innerhalb der Parteien widerspiegelten sich auch in den
Vorumfragen. Am deutlichsten votierten in der ersten SRG-Vorumfrage im April 2019
die Anhängerinnen und Anhänger der FDP (82%) und der CVP (71%) für die STAF, gefolgt
von denjenigen der SP (59%) und der BDP (57%). Doch auch bei den Sympathisantinnen
und Sympathisanten der Grünen (45% Ja-Stimmen, 42% Nein-Stimmen) und der GLP
(43% Ja-Stimmen, 32% Nein-Stimmen) fand die Vorlage eine relative Mehrheit. Einzig
die Anhängerinnen und Anhänger der SVP sprachen sich mehrheitlich gegen die STAF
aus (35% Ja-Stimmen, 55% Nein-Stimmen). Insgesamt gaben in dieser ersten SRG-
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Umfrage 54 Prozent der Befragten an, der Vorlage sicher oder eher zustimmen zu
wollen, 37 Prozent wollten die STAF sicher oder eher ablehnen. Unsicher zeigten sich
noch 9 Prozent der Befragten. Bis zur zweiten SRG-Umfrage Anfang Mai 2019 war die
Differenz zwischen den beiden Lagern dann merklich angestiegen: Der Anteil
Zustimmende war auf 59 Prozent gestiegen, der Anteil Ablehnende leicht gesunken
(35%). Veränderungen gab es auch innerhalb der Parteien, wobei das Befürworterlager
in beinahe allen Parteien deutlich anwuchs; selbst in der SVP erreichte es nun eine
relative Mehrheit (47%). 

Die Berichterstattung zur STAF umfasste zahlreiche verschiedene Aspekte. Immer
wieder Thema war die schwarze Liste der EU für Steueroasen: Seit Ende 2017 befand
sich die Schweiz auf der sogenannten grauen Liste, der Beobachtungsliste, und im
Oktober 2018 entschied sich die EU, die Schweiz vorläufig auf dieser Liste zu belassen.
Da die Frist der EU, die umstrittenen Steuerschlupflöcher abzuschaffen, jedoch Ende
2018 ablief und ihr nächster Beurteilungstermin im März 2019, also vor der Abstimmung
im Mai 2019, anstand, befürchteten die Medien, die Schweiz könne noch vor der
Abstimmung auf die schwarze Liste geraten. Dies hätte womöglich scharfe
Gegenmassnahmen der EU-Mitgliedstaaten zur Folge gehabt. Mitte März gab die EU
jedoch bekannt, der Schweiz noch bis Ende 2019 Zeit für die Umsetzung ihrer
Versprechen einzuräumen. Die EU respektiere die Schweizer Verfassung, die ein
Referendum ermögliche, erklärten die EU-Finanzminister. 
Viel Aufmerksamkeit in der Berichterstattung zur STAF erhielt Wirtschaftsprofessor
Christoph Schaltegger von der Universität Luzern. Er kritisierte, dass die STAF das
Anreizproblem der Nehmerkantone des Finanzausgleichs nicht stark genug mildere:
Viele Nehmerkantone würden heute durch die Ansiedelung neuer Firmen oder durch
höhere Gewinne von Firmen mehr Geld verlieren, als sie durch die höheren Steuern
erzielten, weil ihre Einkünfte aus der NFA dadurch überproportional sänken. Zwar
würde die STAF diese Problematik mildern – die Gewinne der Unternehmen würden in
der NFA weniger stark gewichtet –, jedoch seien auch im Falle einer Annahme noch
immer 11 Kantone (AR, AI, Fr, GL, GR, JU, LU, SO, TG, UR, VS) von diesen
Anreizproblemen betroffen. Grundsätzlich bestehe ein Konflikt zwischen NFA und den
Zielen des Steuerteils der STAF, erklärte Schaltegger: Die Geberkantone hätten aufgrund
der STAF Anreize, sich für Unternehmen attraktiv zu positionieren, während
Nehmerkantone sich aus finanzieller Sicht eher unattraktiv geben müssten. Aufwind
bekam diese Problematik im April 2019, als bekannt wurde, dass das Finanzdepartement
bei der Berechnung der Folgen für die einzelnen Kantone die Gewinne der Gemeinden
mitberücksichtigt hatte. Dies wäre jedoch nur zulässig, wenn die Gemeinden mit ihren
Gewinnen mithelfen würden, die kantonalen Mindereinnahmen wettzumachen. Dazu
wären jedoch kantonale Gesetzesänderungen nötig; die betroffenen Kantone bestritten
jedoch, solche Änderungen zu planen. 
Nicht nur wegen der Folgen bezüglich der NFA verglich die Presse die Auswirkungen der
STAF auf die Kantone, sie berichteten auch regelmässig über den Stand der kantonalen
Umsetzungsvorlagen zur STAF und zu deren Auswirkungen auf den Steuerwettbewerb
zwischen den Kantonen. Besonders rosig präsentierte sich die Situation für die Kantone
Genf, Basel-Stadt und Waadt, meldeten sie. Diese hätten ihre Gewinnsteuern allesamt
deutlich reduziert, was ihnen gemäss Finanzminister Maurer deutlich leichter gefallen
sei als anderen Kantonen, weil sie viele Unternehmen hätten, die bisher privilegiert
besteuert worden seien. Insgesamt seien jedoch gemäss Medien die meisten Kantone
dabei, ihre Gewinnsteuern denjenigen der Zentralschweizer Tiefsteuerkantone
anzunähern. Verlieren würden dabei vor allem die Kantone Aargau und Zürich, deren
Gewinnsteuern vergleichsweise hoch bleiben werden. Sie seien besonders stark auf die
Möglichkeiten, die ihnen die STAF biete, angewiesen. Neben den Gewinnsteuern
verglichen die Zeitungen auch immer wieder die sozialen Kompensationsmassnahmen,
welche die Kantone planten. Hatte die Presse zum Beispiel Ende November 2018,
nachdem der Kanton Bern eine Reduktion der Unternehmensbesteuerung abgelehnt
hatte, noch berichtet, dass die meisten Kantone auf solche sozialen
Ausgleichsmassnahmen verzichten würden, tönte dies im April 2019 anders: Gemäss
NZZ planten 16 Kantone einen sozialen Ausgleich zu den
Unternehmenssteuersenkungen. Die Drohung der SP, in allen Kantonen, die bei der
kantonalen Umsetzung der STAF auf einen sozialen Ausgleich verzichten wollten, das
Referendum zu ergreifen, habe demnach Erfolg gehabt, urteilten die Medien. 
Neben Schaltegger schaltete sich auch Aymo Brunetti, Wirtschaftsprofessor der
Universität Bern, in die Diskussion zur STAF ein. Er kritisierte insbesondere die laue
Haltung des Bundesrates bezüglich der Erhöhung des Rentenalters. Er rechnete vor,
dass die zusätzliche Lebenserwartung für 65-Jährige bei der Gründung der AHV 1948
12-13 Jahre betragen habe, diese nun aber bei 21 Jahren und bald sogar bei 25 Jahren
liege. Zudem seien 1948 sechs Erwerbstätige auf einen Rentner gekommen, heute seien
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es noch gut drei. Heute müssten entsprechend vor allem die Jungen und Ungeborenen
für die Renten der Älteren bezahlen: Ein 55-Jähriger zahle die zusätzlichen
Lohnbeiträge noch 10 Jahre lang, ein 25-Jähriger aber viermal so lange. Zusätzlich
erlangte der AHV-Teil der STAF auch aufgrund der Diskussionen zum Reformpaket AHV
21 regelmässig mediale Aufmerksamkeit. Im Februar 2019 zum Beispiel präsentierte der
Bundesrat den Vernehmlassungsbericht zur neuen AHV-Rerfom. Die SP reagierte auf
die darin enthaltene Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre mit einer
Referendumsdrohung – hatte sie doch zuvor erklärt, mit der STAF sei die
Rentenaltererhöhung vom Tisch. Immer wieder erschienen zudem Berichte, die
besagten, dass die CHF 2 Mrd., welche die AHV durch die STAF erhalten würde, ihr bloss
einige Jahre weiterhelfen würden. Eine Erhöhung des Frauenrentenalters könne damit
wohl nicht verhindert werden, erklärte zum Beispiel der Tagesanzeiger. 
Schliesslich diskutierten die Zeitungen die Frage, was bei einer Ablehnung der STAF
geschehen würde. Einig war man sich, dass die umstrittenen Steuerprivilegien so bald
wie möglich abgeschafft werden müssten. Unklar blieb dabei, wie geduldig sich die EU
gegenüber der Schweiz zeigen würde. Und gänzlich unterschiedlich waren die
Positionen der linken und der bürgerlichen Gegnerinnen und Gegner der Vorlage
bezüglich der folgenden Revision: Die Präsidentin der Grünen, Regula Rytz (gp, BE), gab
an, die Steuerprivilegien nach Ablehnung der STAF nur mit unbestrittenen Entlastungen
abschaffen zu wollen; die Bürgerlichen hingegen sprachen davon, den Steuerteil der
STAF ohne die AHV-Finanzierung umsetzen zu wollen. 

Dass letztere Diskussionen unnötig waren, zeigte sich spätestens am 19. Mai 2019. Mit
66.4 Prozent sprachen sich die Stimmenden bei einer Beteiligung von 42.7 Prozent für
den AHV-Steuer-Deal aus. Die Stimmenden in allen Kantonen nahmen die STAF an,
besonders hoch war die Zustimmung in den Kantonen Waadt (80.7%), Neuenburg
(72.4%) und Wallis (71.8%) mit über 70 Prozent Zustimmung, am tiefsten in den
Kantonen Solothurn (58.6%), Bern (60.4%) und Aargau (62%). Wie die
Nachabstimmungsbefragung «Voto» zeigte, sprachen sich die Sympathisantinnen und
Sympathisanten sämtlicher Parteien mehrheitlich für die Vorlage aus, wenn auch bei
der SVP (52%) nur knapp. Die Nachbefragung zeigte zudem, dass 42 Prozent der
Befragten beide Vorlagen angenommen hätten, wenn diese den Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern einzeln vorgelegt worden wären; 29 Prozent hätten nur zum AHV-Teil, 7
Prozent nur zum Unternehmenssteuerteil Ja gesagt und 7 Prozent hätten beide
Vorlagen abgelehnt. Entsprechend erwies sich gemäss der Studie auch die Sanierung
der AHV als Hauptargument der Ja-Stimmenden, während die Nein-Stimmenden vor
allem mit der Verknüpfung der zwei Teile Mühe bekundeten. Trotz der Kritik, welche die
Verknüpfung der zwei Themen erfahren hatte, erwies sich diese Taktik aus Sicht der
Abstimmungsgewinnerinnen und -gewinner somit als erfolgreich. 

Abstimmung vom 19. Mai 2019

Beteiligung: 42.7%
Ja: 1'541'147 (66.4%), Stände: 23
Nein: 780'457 (33.6%), Stände: 0

Parolen: 
– Ja: BDP (1), CVP, EDU, EVP, FDP, SP; Jungfreisinnige (4), Junge CVP; Economiesuisse,
Gemeindeverband, KdK, SAV, SBV, SGV, SSV, TravailSuisse, Kaufmännischer Verband
Schweiz, Swiss Family Business, Science Industries, Swissholdings
– Nein: GLP (3), GPS (1), SD; Junge BDP, Junge Grüne, Junge Grünliberale, Juso, Junge
SVP; VPOD
– Stimmfreigabe: SVP (10xJa, 4xNein); SGB
* in Klammern die Anzahl abweichender Kantonalsektionen 20
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Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitszeit

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund kündigte darauf seine Absicht an, unabhängig
davon, welcher Vorschlag in der Differenzbereinigung obsiegen wird, gegen die
Gesetzesänderung das Referendum zu ergreifen, da mit diesen Bestimmungen von
einer eigentlich zum Schutz aller Arbeitnehmer gedachten Revision nur noch die
Deregulierungsmassnahmen übrigblieben. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.1995
MARIANNE BENTELI

Schon im Vorfeld dieses Beschlusses kündigte der SGB das Referendum gegen das
revidierte Gesetz an und fand dabei die Unterstützung von SP, GP, PdA, CNG und LFSA.
Die EDU beschloss ihrerseits, wegen der "Entheiligung" des Sonntags auf den
Referendumszug aufzuspringen. Aber auch welsche FDP-Politiker - unter ihnen der
Vizepräsident der Partei, Peter Tschopp (GE) sowie die Nationalräte Christen (VD) und
Dupraz (GE) - verhehlten nicht, dass sie für das Referendum gewisse Sympathien
hegten. Diese drei Abgeordneten hatten denn in der Schlussabstimmung auch als
einzige FDP-Vertreter gegen die Annahme der Vorlage gestimmt. Das Referendum kam
schliesslich mit 165 467 Stimmen zustande. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.06.1996
MARIANNE BENTELI

In der Deutschschweiz wurde der Abstimmungskampf wegen der mangelnden
Unterstützung von SP und SGB nur sehr lau geführt, ganz im Gegensatz zur Romandie,
wo die Gegner der Vorlage in den Medien stärker präsent waren. Alle Parteien – mit
Ausnahme von PdA und SD – sowie die Gewerkschaften unterstützten die Vorlage; die
Grünen waren uneins und beschlossen Stimmfreigabe. Am 29. November hiess das Volk
die Gesetzesrevision mit 63,4% Ja-Stimmen gut. Die Romandie zeigte sich dem neuen
Gesetz gegenüber kritischer als die Deutschschweiz, aber längst nicht mehr so negativ
wie 1996. Einzig die Kantone Jura (64,8% Nein-Stimmen), Neuenburg (51,6%) und
Freiburg (50,1%) lehnten ab, während Genf (54,5% Ja-Stimmen), Waadt und Wallis (je
55,9%) zwar unterdurchschnittlich annahmen, ihr deutliche Ablehnung von 1996 aber
doch in eine Zustimmung umwandelten. Der Tessin, der zwei Jahre zuvor noch klar auf
der Seite der Nein-Stimmenden war, hiess das Gesetz im zweiten Anlauf mit 60,3% gut.
Die Deutschschweizer Kantone sagten alle deutlich ja, allerdings mit recht grossen
Unterschieden. Die Ja-Stimmen-Anteile lagen zwischen 58,8% (Thurgau) und 74,1%
(Zürich).

Abstimmung vom 29. November 1998

Beteiligung: 38,1%
Ja: 1'072'978 (63,4%) 
Nein: 620'011 (36,6%) 

Parolen:
– Ja: CSP, CVP, EDU, EVP, FDP, FPS, LdU (1*), SPS (2*), SVP; SAV, SBV, SGB, SGV,
TravailSuisse, VSA
– Nein: KVP, PdA (1*), SD (1*); Frauen macht Politik (FraP)
– Stimmfreigabe: GPS (3*)
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.11.1998
MARIANNE BENTELI
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Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Wegen der progressiven Anhebung des Rentenalters der Frauen ergriffen der
Christlich-nationale Gewerkschaftsbund (CNG) und der Schweizerische
Gewerkschaftsbund (SGB) gegen die 10. AHV-Revision das Referendum, wobei Ende
Jahr bereits feststand, dass dieses mit weit über 100'000 Unterschriften zustande
kommen wird. Die mit dem SGB eng verbundene SP zeigte sich in dieser Angelegenheit
gespalten. Die Geschäftsleitung unter Präsident Bodenmann stellte sich hinter das
Referendum, der Parteivorstand hingegen wollte die positiven Aspekte der Revision -
Rentensplitting, Erziehungs- und Betreuungsgutschriften - nicht gefährden und sprach
sich dagegen aus. Die Partei beschloss schliesslich, der SP-Basis diesen schwierigen
Entscheid anfangs 1995 in einer Urabstimmung zu unterbreiten, der ersten seit 1921, als
sich die Genossinnen und Genossen für oder gegen einen Beitritt zur 3. Internationalen
zu entscheiden hatten. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.10.1994
MARIANNE BENTELI

Um den Vorwurf abzuwenden, mit dem Referendum auch die Errungenschaften der 10.
AHV-Revision zu gefährden, lancierten CNG und SGB mit Unterstützung der SP eine
Volksinitiative "für die 10. AHV-Revision ohne Erhöhung des Rentenalters"
("Auffanginitiative"), mit welcher die Betreuungsgutschriften, das Rentensplitting und
die vorteilhaftere Rentenformel gerettet werden sollen. Nach den Vorstellungen der
Initianten könnte das Parlament nach Annahme der Initiative umgehend in einer
Sondersession die unbestrittenen Neuerungen der 10. AHV-Revision wieder aufnehmen
und in Kraft setzen. 25

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.11.1994
MARIANNE BENTELI

An ihrer Delegiertenversammlung von Anfang Oktober beschloss die SP geschlossen, das
Referendum gegen die 11. AHV-Revision zu ergreifen. Begründet wurde dieser
Entscheid zwar auch mit der Erhöhung des Rentenalters der Frauen und den Abstrichen
bei der Witwenrente, wodurch die Frauen gleich doppelt zur Kasse gebeten würden. Im
Zentrum stand aber der Verzicht der bürgerlichen Parlamentsmehrheit auf eine soziale
Abfederung des flexiblen Rentenalters. In einer koordinierten Aktion machte der
Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) zwischen dem 20. und dem 22. November an
200 Standorten für das Referendum gegen die 11. AHV-Revision mobil. In 48 Stunden
kam die Rekordzahl von über 80'000 Unterschriften zusammen. Da auch weitere
Organisationen (SP, GP, Travail.Suisse) zur Sammlung beitrugen, kam das Referendum
mit 152'031 Unterschriften zustande. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.10.2003
MARIANNE BENTELI

Gegen die 11. AHV-Revision hatte der SGB im Vorjahr mit Unterstützung von SP, GP und
Travail.suisse das Referendum ergriffen und mit in Rekordzeit gesammelten über
150'000 Unterschriften eingereicht. Im Abstimmungskampf standen sich zwei klar
abgesteckte Lager gegenüber. Auf der einen Seite das links-grün-gewerkschaftliche,
welches die Revision mit der Erhöhung des Frauenrentenalters, den Abstrichen bei der
Witwenrente, dem verlangsamten Teuerungsausgleich sowie dem nicht eingehaltenen
Versprechen auf eine sozial abgefederte Frühpensionierung als reine
„Sozialabbauvorlage“ bezeichnete, auf der anderen Seite die bürgerlichen Parteien, für
welche die Revision einen dringend notwendigen Beitrag zur Sicherung der Sozialwerke
darstellte. Im Vorfeld der Abstimmung vom 16. Mai gaben die meisten Beobachter der
Revision nur geringe Erfolgschancen. Das Ausmass der Ablehnung – über zwei Drittel
Nein-Stimmen – erstaunte dennoch. In sämtlichen Kantonen wurde die Vorlage
verworfen. Am deutlichsten war die Verweigerung im Kanton Jura mit lediglich 13,6%
Ja-Stimmen, gefolgt vom Wallis (17,6%) und dem Kanton Neuenburg (21%). Am meisten
Zustimmung fand die Revision in den Kantonen Appenzell Innerrhoden (45,9%),
Appenzell Ausserrhoden (41,1%) und Nidwalden (40,1%). Während im links-grünen Lager
der deutliche Entscheid mit grossem Jubel aufgenommen wurde, da er zeige, dass sich
das Volk einem Rentenabbau widersetze, versuchten die Vertreter des bürgerlichen
Lagers, die Bedeutung ihrer Niederlage herunter zu spielen. Einig war man sich
allerdings, dass das von Bundesrat Couchepin in die Diskussion gebrachte Rentenalter
67 praktisch vom Tisch sei; es könne nur noch darum gehen, das AHV-Alter, das heute
faktisch bei 62 Jahren liegt, durch geeignete Massnahmen wieder an die gesetzlich
vorgesehenen 65 Jahre anzunähern.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.05.2004
MARIANNE BENTELI
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Abstimmung vom 16. Mai 2004

Beteiligung: 50,8%
Ja: 772 773 (32,1%)
Nein: 1 634 572 (67,9%)

Parolen:
– Ja: FDP, SVP, CVP, LPS, EDU; Economiesuisse, SAGV, SGV, SBV.
– Nein: SP, GP, CSP, EVP, Lega; SGB, Travail.suisse.
* In Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen 27

In der Volksabstimmung vom 16. Mai wurde auch die Mehrwertsteuererhöhung zu
Gunsten von AHV und IV mit über 68% Nein-Stimmen wuchtig verworfen. Am
deutlichsten erfolgte die Ablehnung im Kanton Jura, wo nur 18,9% der Stimmenden ein
Ja in die Urne legten. Es folgten die Kantone Wallis (20%) sowie Nid- und Obwalden mit
21,7 resp. 22,7%. Am höchsten war der Ja-Stimmenanteil im Kanton Basel-Stadt mit
39,3%, gefolgt von Zürich (36,6%) und Bern (34,1%).

Abstimmung vom 16. Mai 2004

Beteiligung: 50,8%
Ja: 756 550 (31,4%)
Nein: 1 651 347 (68,6%)

Parolen:
– Ja: CSP, CVP, EVP, GPS, SPS; SBV, SGB, Travail.Suisse
– Nein: EDU, FDP, FPS, Lega, LPS, PdA, SD, SVP; Economiesuisse, SGV 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.05.2004
MARIANNE BENTELI

Invalidenversicherung (IV)

Wegen der Aufhebung der Zusatzrente für Ehepartner und des Karrierezuschlags
ergriffen mehrere kleinere Behindertenorganisationen, allen voran die Behinderten-
Selbsthilfeorganisation „Zentrum für Selbstbestimmtes Leben“, das Referendum gegen
die Revision, die sie als Sozialabbau auf dem Buckel der Schwächsten bezeichneten.
Ihnen schloss sich Agile, der Dachverband der Behinderten-Selbsthilfe an. Die grossen
Organisationen, so etwa Pro Infirmis und die Dachorganisationenkonferenz der privaten
Behindertenhilfe (DOK) werteten die Sanierung der Versicherung und die verstärkten
Möglichkeiten zur beruflichen Eingliederung höher und sprachen sich gegen das
Referendum aus. Relativ rasch sprang die Grüne Partei auf den Referendumszug auf.
Die SP und die Gewerkschaften zeigten sich hingegen gespalten. Während sich der SGB
trotz Kritik an der Revision ablehnend verhielt, unterstützten seine Dachorganisationen
in den Kantonen Bern und Freiburg das Referendum. Gegen die SP Frauen und die
Junge SP erklärte die SP-Parteileitung ihren Verzicht: Eine breit geführte Referendums-
und Abstimmungskampagne würde nur die von der SVP lancierte Polemik über die
„Scheininvaliden“ anheizen und der SP im Wahljahr eine sichere
Abstimmungsniederlage bescheren. Die Parteileitung wurde jedoch von der
Delegiertenversammlung überstimmt und musste das Referendum unterstützen. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.10.2006
MARIANNE BENTELI

Krankenversicherung

Dringlicher Bundesbeschluss über Massnahmen gegen die Kostensteigerung in der
Krankenversicherung. Abstimmung vom 26. September 1993
Beteiligung: 39,8%

Ja: 1 416 209 (80,5%) / 20 6/2 Stände
Nein: 342 002 (19,5%) / 0 Stände

Parolen:
-Ja: FDP, SP, CVP, SVP, GP, LP, LdU, EVP, AP, SD, EDU; SGB, CNG, VSA, SBV, SGV;
Krankenkassenkonkordat, FMH, Schweiz. Patienten-Organisation.
-Nein: PdA, Lega.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.1993
MARIANNE BENTELI

01.01.90 - 01.01.20 19ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Die Vox-Analyse dieses Urnengangs wertete den Ausgang der Abstimmung als
Vertrauensbeweis gegenüber Bundesrat und Parlament, und dies homogen über alle
Bevölkerungsgruppen hinweg. Sowohl Befürworter als auch Gegner stützten ihren
Entscheid zu einem grossen Teil auf das Bestreben, die steigenden persönlichen
Ausgaben für die Krankenversicherung zu bremsen. Die Befürworter akzeptierten den
Bundesbeschluss dabei als valablen Kompromiss, während die Gegner radikalere
Lösungen zum Schutz der kleinen Einkommen bevorzugt hätten. 30

Nach langjährigen Verhandlungen war im Vorjahr die Teilrevision des
Krankenversicherungsgesetzes (Managed Care) von beiden Räten mit deutlicher
Mehrheit angenommen worden. Eine Gruppierung von Spezialärzten, unterstützt vom
Schweizerischen Gewerkschaftsbund, hatte bereits vor dem Ratsbeschluss ein
Referendum angekündigt. Das eigentliche Referendumskomitee bildete schliesslich
eine Vereinigung von Praktikern aus dem Gesundheitswesen, unterstützt von einem
Fachärzteverband und einem Verband medizinischen Personals. Am Tag des Ablaufs der
Referendumsfrist, dem 19. Januar 2012, wurde das Referendum mit über 130'000
gültigen Unterschriften eingereicht. 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.01.2012
FLAVIA CARONI

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Vor allem wegen der Reduktion des Entschädigungssatzes von 80 auf 70% und der
Einführung der Zwischenverdienstregelung, die ihrer Ansicht nach zu einem generellen
Lohndumping führen könnte, ergriff die PdA mit Unterstützung des SGB und der SP –
nicht aber des CNG, der die Vorteile der neuen Regelung (längere Bezugsdauer) höher
einstufte als deren Nachteile – das Referendum. Weil sie die Ausdehnung der
Bezugsdauer und den Verzicht auf die zusätzliche Degression nach 250 Tagen
ablehnten, sprangen auch Dachverbände der Arbeitgeber und des Gewerbes – wenn
auch nur inoffiziell – auf den Referendumszug auf. Trotz dieser "unheiligen Allianz"
wurde die Vorlage in der Volksabstimmung mit einer deutlichen Mehrheit von mehr als
70% Ja-Stimmen angenommen. 32

ANDERES
DATUM: 16.07.1993
MARIANNE BENTELI

Ende März deponierten kantonale Gewerkschaften und Arbeitlosenkomitees aus der
Westschweiz rund 54'000 Unterschriften für das Referendum gegen den dringlichen
Bundesbeschluss zur Arbeitslosenversicherung vom Dezember 1996. Dieser wollte
einerseits den fünfprozentigen A-fonds-perdu-Beitrag des Bundes an die ALV (rund
230 Mio Fr.) ersatzlos streichen und andererseits mit einer Kürzung der Taggelder um
1% bzw. 3% die Arbeitslosenkasse um 70 Mio. Fr. entlasten. Sowohl SGB wie SP hatten
beschlossen, das Referendum zumindest in der Startphase nicht mitzutragen. Als
Begründung wurde angeführt, dass Partei und Gewerkschaft mit dem Kampf um eine
Neuauflage des Arbeitsgesetzes und mit den Vorarbeiten an Volksinitiativen zum KVG
und zur Arbeitszeitreduktion voll ausgelastet seien. Zudem räumten sie dem
Referendum kaum eine Chance ein, hatten sie doch 1993 bei einem ersten ALV-
Leistungsabbau eine deutliche Referendumsniederlage einstecken müssen. Angesichts
des grossen Erfolgs der Unterschriftensammlung, beschlossen dann aber die
Gewerkschaften, doch noch mit zum Teil beträchtlichen finanziellen Mitteln auf den
Referendumszug aufzuspringen. Die neue SP-Präsidentin, Ursula Koch, setzte ebenfalls
voll auf einen Erfolg in der ersten von ihr mitgeleiteten nationalen
Abstimmungskampagne. 33

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.03.1997
MARIANNE BENTELI

Eine „Vereinigung zum Schutz der Arbeitslosen“ aus La-Chaux-de-Fonds (NE) und die
Gewerkschaften SGB und CNG ergriffen mit Unterstützung der SP und der Grünen
erfolgreich das Referendum gegen die Revision. Sie kritisierten insbesondere die
zeitliche Kürzung des Taggeldanspruchs sowie die Streichung des Solidaritätsbeitrages
der Besserverdienenden. Die Befürworter der Revision erklärten demgegenüber, mit
der Revision sei ein soziales, konjunkturunabhängiges und wirkungsvolles System zur
Unterstützung der Arbeitslosen geschaffen worden. Der Abstimmungskampf war nicht
sehr heftig, da die Positionen im Rechts-Links-Schema klar bezogen waren und die
Vorlage im Schatten der stark polarisierenden Volksinitiative der SVP „gegen
Asylrechtsmissbrauch“ stand, die gleichentags zur Abstimmung gelangte.
In der Volksabstimmung vom 24. November wurde die AVIG-Revision mit rund 56% der
Stimmen angenommen, wobei allerdings die Kantone Wallis, Neuenburg, Genf und Jura
Nein-Stimmenanteile von zum Teil deutlich über 50% aufwiesen. Die stärkste
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Zustimmung fand die Vorlage im Kanton Appenzell-Innerrhoden mit über 68% Ja-
Stimmen sowie in Obwalden und Graubünden mit mehr als 62% .

Abstimmung vom 24. November 2002

Beteiligung: 47,8%
Ja: 1 234 623 (56,1%)
Nein: 966 626 (43,9%)

Parolen:
– Ja: FDP (1*), CVP (1*), SVP, LP, FPS, EDU; Economiesuisse, SAGV, SGV
– Nein: SP, GP, EVP, Lega, PdA, CSP; SGB, CNG, KV Schweiz; Caritas
– Stimmfreigabe: SD
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 34

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Asylgesetz. Teilrevision
Abstimmung vom 24. September 2006

Beteiligung: 48,9%
Ja: 1 598 399 (67,8%) 
Nein: 760 787 (32,2%)

Parolen: 
Ja: CVP (6*), FDP (1*), SVP, LP, SD, EDU, FPS, Lega; Economiesuisse, SGV, SBV.
Nein: SP, EVP, CSP, PdA, GP; SGB, Travail.Suisse, ev. und kath. Landeskirchen,
Hilfswerke, Schweizerische Flüchtlingshilfe.      
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen
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Familienpolitik

Mit einem Ja-Stimmenanteil von 68% hiess das Volk am 26. November die
Harmonisierung der Familienzulagen klar gut. Das Gesetz wurde einzig in Appenzell
Innerrhoden mit 54,4% abgelehnt. Am grössten war die Zustimmung mit 83,7% im
Kanton Jura. Es ist dies jener Kanton, in dem die Familien vom neuen Gesetz am
meisten profitieren werden, weil dort die Kinderzulagen am tiefsten waren. Auch die
Kantone Neuenburg, Waadt und Bern, deren Zulagen ebenfalls deutlich unter dem
künftigen Minimum lagen, stimmten der Harmonisierung mit Mehrheiten von über 70%
zu. Mit Ausnahme von Genf lagen die durchschnittlichen Ja-Stimmenanteile in den
Kantonen der Westschweiz und im Tessin höher als in der Deutschschweiz.

Abstimmung vom 26. November 2006

Beteiligung: 45,0%
Ja: 1 480 796 (68,0%)
Nein: 697 415 (32,0%) 

Parolen: Ja: CVP, SP, EVP, CSP, PdA, PSA, GPS, SD, EDU, Lega; SBV, SGB, Travail.Suisse.
Nein: FDP (4*), SVP, LP, FPS; Economiesuisse, SGV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 35
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